
diesem Falle die Schulorgane in  der Deutschen D em okra
tischen Republik. Bei der Aufnahm e ihres Sohnes in 
einem christlichen In te rn a t in W estberlin e rk lä rte  die 
A ngeklagte ebenfalls, daß ihr Sohn auf Grund seiner 
christlichen E instellung in  der DDR nicht leben kann.

Ih re B ehauptung in  W estberlin, daß ihr Sohn auf Grund 
seiner christlichen E instellung keine Entw icklungsm ög
lichkeit hatte , is t eine erdichtete Tatsache, denn es steh t 
fest, und das w ußte auch die Angeklagte, daß ih r Sohn 
auf der Oberschule in der DDR zugelassen w ar und er 
som it auch die Entw icklungsm öglichkeit hatte , die er 
sich selbst w ünschte. Die weiteren B ehauptungen der 
A ngeklagten, daß ih r Sohn eine feindliche H altung gegen 
die Deutsche D em okratische Republik eingenommen hat, 
sind ebenfalls erd ichtet und entstellt. Diese erdichteten 
und entstellten  T atsachen h a t die A ngeklagte öffentlich 
vor dem Senator fü r  Volksbildung in W estberlin und dem 
christlichen In te rn a t behauptet. Sie h a t dadurch die 
S taatse inrich tung  der DDR, in diesem Falle die In s titu 
tion fü r  Volksbildung in  der DDR, verleum det.

W enn der Senat von dem A n trag  der S taatsanw altschaft 
abgewichen ist, die eine G efängnisstrafe von einem Jah r 
und sechs M onaten bean trag t hatte , so nur un ter Berück
sichtigung der gesam ten Entw icklung und Erziehung der 
A ngeklagten, die in kleinbürgerlichen V erhältnissen auf
gewachsen und keine Verbindung zur A rbeiterklasse 
hatte . Der Senat hielt eine G efängnisstrafe von einem 
Ja h r  fü r ausreichend, um  der A ngeklagten m it aller 
D eutlichkeit das G esellschaftsgefährliche ihres Ver
haltens klarzum achen und um  den nötigen Erziehungs
zweck der S trafe zu e rre ic h e n ...............

gez. M arienfeld E ckert Kauf

Gesellschaftspolitische Tätigkeit 
Voraussetzung für ein Verbleiben in der Schule

Diejenigen Schüler, die einmal die Zulassung zur Ober
schule erstritten  haben, dürfen selbstverständlich nach 
erfolgter Zulassung in ihrer gesellschaftlichen A k tiv itä t  
nicht nachlassen. Im  Gegenteil, sie m üssen  —  um  ihre 
A ufnahm e in die Oberschule zu rechtfertigen  —  im m er 
neue Beweise ihrer fortschrittlichen E instellung liefern. 
U nter anderem  is t die gesellschaftliche T ä tigke it der 
Oberschüler auch fü r  die F estsetzung  der „Betragens
note“ von Bedeutung.

DOKUMENT 81
E s erscheint
die S tudienrätin  Dr. N. N.,
zu r Zeit in W estberlin, und erk lärt:

In  den A bschlußkonferenzen des laufenden Schuljahres 
wurde über die den Schülern und Schülerinnen zu erte i
lenden B etragensnoten gesprochen. Bei der Festlegung 
der Zensuren w urden die Lehrer von dem D irektor 
angewiesen, sich an folgende Richtlinien zu halten:
Eine 1 (also die beste N ote) im Betragen kann  ein Schü
ler nur dann erhalten, wenn er sich n icht nu r m uster
gü ltig  verhalten hat, sondern außerdem  fortschrittlich  
fördernd auf die K lassengem einschaft eingew irkt hat. 
Das heiß t in der Praxis, daß ein Schüler nur dann eine 1 
erhalten kann, wenn er eine gesellschaftliche B etätigung 
in der F D J nachweist. Andere Schüler, die ein tadelloses 
Benehmen gezeigt haben, aber nicht der F D J angehören, 
erhalten  grundsätzlich die N ote 2. Der unbefangene Leser

dieser Zeugnisse kann  nicht erkennen, ob das „Betragen" 
des Schülers in  der Schule zu Tadel A nlaß gegeben h a t 
oder nicht.

Berlin, den 20. 6. 1955

v. g. u. 
geschlossen, 

gez. U nterschrift 

*

Aber n icht nur eine m angelnde gesellschaftliche T ä tig 
keit, sondern auch das Fernbleiben von einer Maidemon
stration  kann  —  dem Schüler als negative politische  
Einstellung ausgelegt —  die Erteilung einer schlechten  
Betragensnote zur Folge haben.
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Der R a t der S t a d t ......................  den 2. 5. 1955

Sehr geehrter H err N. N.!
Den Schülerregeln entsprechend h a t jeder Schüler den 
W eisungen des D irektors und der Lehrer unbedingt 
Folge zu leisten. Aus einer Anweisung des M aikomitees 
ging hervor, daß alle Schüler der 8. K lassen an  der 
M aidem onstration teilzunehm en haben. F rau  H. als 
K lassenlehrerin der K lasse 8 b te ilte dies auch ih rer 
K lasse m it. W ir m ußten jedoch feststellen, daß Ih r(e )
Tochter ......................  am  gestrigen Tage ohne jegliche
vorherige Entschuldigung dieser D em onstration fern 
blieb. Aus diesem G rund erhä lt ihre Tochter eine E in
trag u n g  ins K lassenbuch und die N ote 4 im B etragen.

gez. U nterschrift 
D irektorin

*

H äufig bleibt es aber n icht bei einer nachteiligen Be
urteilung des Schülers, sondern es wird von „ fortschritt
lichen K rä ften“ die E ntfernung  des betreffenden Schülers 
von der Schule gefordert. Seitdem  in der Sowjetzone die 
Forderung zur U m gestaltung der Schulen in „sozialisti
sche B ildungsstä tten“ erhoben wird, ist es ohne weiteres 
möglich, einen Schüler, der eine negative E instellung zu  
gesellschaftlicher T ä tigke it und ein mangelndes Klassen
bew ußtsein erkennen läßt, von der Oberschule zu  ver
weisen. Unter Umständen kann ein Besuch in W estberlin  
genügen, um  den Schüler als einen „Feind des Arbeiter- 
und-Bauern-Staates“ zu  entlarven. E in solcher aber ist 
nicht würdig, eine Oberschule in der Sow jetzone zu  be
suchen.
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Aus: „Der Ausschluß w ar gerech t“

W arum  schw ankten einige L ehrer der K äthe- 
Kollwitz-Oberschule ?

„Forderungen stellen —  W ege w eisen“ überschrieben 
w ir einen Bericht über eine A ussprache m it Lehrern 
der Oberschule K yritz. A usgangspunkt fü r die Dis
kussion w ar die Republikflucht einiger Oberschüler. 
Die Schlußfolgerungen des Berichtenden können auch 
fü r die Inform ation gelten, die unser K orrespon
dent Paul E c k e  aus M erseburg schickte:

A nfang Dezember erhielten w ir durch die VP K enntnis 
davon, daß eine Oberschülerin am  7. Oktober (!) nach 
W est-Berlin gefahren sei und sich dort einen M antel ge-
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